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Allgemeine Hinweise: Sofern rechtlich 
und/oder rahmenvertraglich zulässig, 
ist – unabhängig von der Kategorisie-
rung – der Weg in die Einzelverhand-
lung selbstverständlich unbenommen. 
Insb. in den Fällen von Kat. 1b kann 
bei unverhältnismäßigem Verwal-
tungsaufwand der Tarifberechnung 
ein abweichendes Verfahren (bspw. 
Prognoserechnung aus der  
Personalbuchhaltung)  
genutzt werden. 

    

 

Liegt grundsätzlich eine for-
male/verbindliche Bindung 
an ein strenges* Tarifwerk o-
der eine AVR vor? 

nein 
 

Kategorie 3: 
„tarifungebunden, 
gemischte Tarif-
anwendung und 

sonstige Gehalts-
entwicklungen“ 

 
[Auffangkategorie; 
grundsätzliche Be-
fähigung zur Orien-
tierung im Spekt-
rum von öffentli-

chem Tarif und Ta-
rifen/AVR der Sozi-
alwirtschaft; Weiter-
gabeverpflichtung 
etc. sind zu beach-

ten] 

 ja   

nein 

Handelt es sich um die tat-
sächliche Anwendung eines 
einzelnen** Tarifwerks oder 
einer AVR? 

 

    ja   
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Kategorie 1a: 
„Fläche/Ver-
band/AVR“ 

ja 
 

Handelt es sich um die tat-
sächliche Anwendung eines 
Flächen- bzw. Verbandstarif-
werks oder einer AVR? 

 

   nein   

 
Kategorie 1b: 

„Träger-/ 
Haustarif“ 

ja 
 

Handelt es sich um die tat-
sächliche Anwendung eines 
eigenen Träger-bzw. Hausta-
rifwerks? 

 

   nein   

 
Kategorie 1c: 

„nachweisliche 
1:1-Anwendung“ 

ja 
 

Handelt es sich um eine an-
derweitig verbindliche An-
wendung eines Flächen-
/Verbandstarifwerks oder ei-
ner AVR aus Kategorie 1a? 

 

    nein   

    

Handelt es sich um eine we-
sentliche zeit- und inhalts-
gleiche Anwendung eines 
Flächen-/Verbandstarifs / ei-
ner AVR aus Kategorie 1a? 

nein 
 

  ja    

Kategorie 2: „wesentliche zeit- und inhaltsgleiche Tariforientierung“ 
[grundsätzliche Befähigung zur wesentlichen Orientierung an einem Tarif / einer AVR aus Kategorie 

1a; Weitergabeverpflichtung etc. sind zu beachten] 
 

Kategorien 1 und 2: Angabe des konkreten Tarifwerks (bspw. TV AWO, TV EKBO, TV-L, TVöD) bzw. 
der konkreten AVR (bspw. Caritas, DWBO, DD) [bzw. bei Kategorie 1b Angabe „Träger-/Haustarif“***] 
 

Kategorien 1b und 1c: Spätestens mit Wirkung für das für die pauschale Fortschreibung als Grundlage 
dienende (aktuelle) Entgelt muss eine entsprechende Vereinbarung mit mindestens der Personalvertre-
tung vorliegen. 
 

AVR: Arbeitsvertragliche Richtlinie (kirchliches Arbeitsrecht) 
*: Werte im Tarifwerk sind für alle verbindlich und keine bloße Empfehlung. 
**: Insbesondere das die Leistung an/mit/für die Klient*innen erbringende Personal unterliegt nicht 

mehreren verschiedenen Tarifwerken. 
***: Sofern der Träger-/Haustarifvertrag 1:1 ein Tarifwerk der Kategorie 1a referenziert/umsetzt, kann 

dieses hier zusätzlich angegeben werden. 


